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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1990 Nr. 79 ausgegeben am 20. Dezember 1990 

 

Protokoll Nr. 6 
zur Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe 

Abgeschlossen in Strassburg am 28. April 1983 
Zustimmung des Landtags: 12. September 1990 

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. Dezember 1990 

Die Mitgliedstaaten des Europarates, die dieses Protokoll zu der am 
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (im folgenden als "Konvention" 
bezeichnet) unterzeichnen, 
in der Erwägung, dass die in verschiedenen Mitgliedstaaten des Europa-
rates eingetretene Entwicklung eine allgemeine Tendenz zugunsten der 
Abschaffung der Todesstrafe zum Ausdruck bringt, 
haben folgendes vereinbart: 

Art. 1 

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verur-
teilt oder hingerichtet werden. 

Art. 2 

Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, 
welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen 
werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Recht vorgesehen sind 
und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. 
Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des Europarates die einschlä-
gigen Rechtsvorschriften. 



0.101.06 (Original) 
 

2 

Art. 3 

Die Bestimmungen dieses Protokolls dürfen nicht nach Art. 15 der 
Konvention ausser Kraft gesetzt werden. 

Art. 4 

Vorbehalte nach Art. 64 der Konvention zu Bestimmungen dieses 
Protokolls sind nicht zulässig. 

Art. 5 

1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung 
der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde einzelne oder 
mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Protokoll Anwen-
dung findet. 

2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekre-
tär des Europarates gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Proto-
kolls auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet 
erstrecken. Das Protokoll tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tage 
des Monates in Kraft, der auf den Eingang der Notifikation beim Gene-
ralsekretär folgt. 

3) Jede nach den Abs. 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug 
auf jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsek-
retär gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die Rücknahme 
wird am ersten Tag des Monates wirksam, der auf den Eingang der Noti-
fikation beim Generalsekretär folgt. 

Art. 6 

Die Vertragsstaaten betrachten die Art. 1 bis 5 dieses Protokolls als 
Zusatzartikel zur Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind 
dementsprechend anzuwenden. 

Art. 7 

Dieses Protokoll liegt für die Mitgliedstaaten des Europarates, welche 
die Konvention unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf 
der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Ein Mitgliedstaat des 
Europarates kann dieses Protokoll nur ratifizieren, annehmen oder ge-
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nehmigen, wenn gleichzeitig oder früher die Konvention ratifiziert wur-
de. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden 
beim Generalsekretär des Europarates hinterlegt. 

Art. 8 

1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monates in Kraft, der auf 
den Tag folgt, an dem fünf Mitgliedstaaten des Europarates nach Art. 7 
ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Protokoll gebunden zu 
sein. 

2) Für jeden Mitgliedstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, 
durch das Protokoll gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monates 
in Kraft, der auf die Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder 
Genehmigungsurkunde folgt. 

Art. 9 

Der Generalsekretär des Europarates notifiziert den Mitgliedstaaten 
des Europarates: 
a) jede Unterzeichnung; 
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-

gungsurkunde; 
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach den Art. 5 

und 8; 
d) jeden andern Rechtsakt, jede Notifikation oder Mitteilung, die sich 

auf dieses Protokoll bezieht. 
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Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichne-
ten dieses Protokoll unterschrieben. 

Geschehen zu Strassburg am 28. April 1983 in englischer und franzö-
sischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in 
einer Urschrift, die in den Archiven des Europarates hinterlegt wird. Der 
Generalsekretär des Europarates übermittelt allen Mitgliedstaaten des 
Europarates beglaubigte Abschriften. 

(Es folgen die Unterschriften) 


